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Allgemeine Geschäftsbedingungen der  
onmit ag 

1 Geltungsbereich 

1.1 Anwendungsbereich 
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen („AGB“) sind auf alle Verträge über 
Sach- und Dienstleistungen („Pro-
dukte“/“Leistungen“) anwendbar, welche die 
onmit ag („onmit“) gegenüber ihren Vertrags-
partnern(„Kunde/en“) erbringen. Vorbehält-
lich spezifischer Bestimmungen sind die AGB 
gleichermassen gegenüber natürlichen und ju-
ristischen Personen, welche die bezogenen 
Leistungen/Produkte für geschäftliche oder 
hoheitliche Zwecke verwenden („Geschäfts-
kunden“) sowie für natürliche Personen, wel-
che die bezogenen Leistungen zum privaten 
oder familiären Konsum dienen („Privatkun-
den“), anwendbar.  

1.2 Information und Zustimmung 
1.2.1 onmit informiert alle Kunden anlässlich des 

Abschlusses eines Vertrages über diese 
AGB. Zusätzlich sind die AGB jederzeit unter 
www.onmit.ch/agb auf dem Internet einseh-
bar. 

1.2.2 Durch Inanspruchnahme oder Annahme von 
Produkten und Leistungen von onmit durch 
den Kunden in Kenntnis des Bestehens die-
ser AGB erklärt dieser seine Zustimmung zur 
Anwendbarkeit dieser AGB. Die nicht aus-
drückliche Ablehnung dieser AGB innert 3 
Tagen seit Kenntnisnahme gilt für Ge-
schäftskunden ebenfalls als Zustimmung 

1.2.3 Mangels eines ausdrücklichen Vorbehalts 
seitens des Kunden anlässlich dessen Zu-
stimmung gelten diese AGB auch rückwir-
kend auf bereits bestehende Vertragsver-
hältnisse. Änderungen dieser AGB werden 
für den Kunden verbindlich, wenn er der Än-
derung nicht innert 3 Tagen seit Zustellung 
oder Kenntnisnahme der veränderten AGB 
widerspricht. 

1.2.4 Die Beweislast für die fehlende Zustimmung 
zu diesen AGB trägt der Kunde 

2 Mitwirkungspflicht des Kunden 
Damit onmit seine Leistungen vertragsgemäss 
und termingerecht erbringen kann, hat der 
Kunde die nötigen Vorbereitungs- und Bereit-
stellungshandlungen vorzunehmen und erfor-
derliche Entscheidungen zeitnah zu treffen. 
Erbringt der Kunde eine erforderliche Mitwir-
kungspflicht nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
in der vereinbarten Weise, so verantwortet 
der Kunde die daraus entstehenden Folgen. 
onmit setzt den Kunden jeweils durch 

Abmahnung in Verzug und setzt eine kurze 
Nachfrist. Befindet sich der Kunde in Verzug, 
ruhen allfällige verzugsbegründende Termine 
der onmit. Durch mangelhafte Mitwirkung des 
Kunden verursachte Mehraufwände stellt on-
mit nach effektivem Aufwand in Rechnung, 
und zwar unabhängig von allfällig vereinbarten 
Fixpreisen oder Kostendächern. 

3 Öffnungszeiten 
3.1.1 Als reguläre Öffnungszeiten («reguläre Öff-

nungszeiten») gelten: 
Montag bis Freitag  08:00–17:00 

3.1.2 Als erweiterte Öffnungszeiten («erweiterte 
Öffnungszeiten») gelten:  

Montag bis Freitag 07:00–07:59 
17:01–20:59 

Samstag  09:00–17:00 

3.1.3 Als ausserhalb der Öffnungszeit («aus-
serhalb der Öffnungszeitung) gelten: 

Montag bis Freitag 00:00–06:59 
21:00–23:59 

Samstag  00:00–08:59 
 17:01–23:59 

Sonntag & Feiertage 00:00–23:59 

3.1.4 Es gelten die Feiertage am Sitz der onmit.  

3.1.5 onmit steht es frei weitere Tage als Betriebs-
ferien zu definieren. Betriebsferien gelten 
als Feiertage.  

4 Erreichbarkeit und Reaktionszeiten 
Sofern nichts anderes vereinbart, gelten keine 
Reaktionszeiten oder Erreichbarkeiten (Piket) 

4.1 Pikettvereinbarung 
Der Kunde kann gegen einen Aufpreis eine Pi-
kettvereinbarung abschliessen. Es gelten bei 
allen Pikettvereinbarungen die Öffnungszei-
ten gemäss Ziffer 3. Es können auch garan-
tierte Erreichbarkeiten an einmaligen, vorbe-
stimmten Tagen definiert werden. Der Preis 
wird folglich für die Erreichbarkeit bezahlt, da-
bei ist der effektive Aufwand nicht inklusive.  

4.2 Best-Effort-Pikett 
Im Rahmen ihres Best-Effort-Pikettservices 
bietet onmit ihren Kunden Support- und Ser-
viceleistungen ausserhalb der regulären Ge-
schäftszeiten (gemäss 3.1.1 der AGB) an. Es 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass onmit 
für diesen Service weder feste Reaktionszei-
ten noch eine garantierte Erreichbarkeit zusi-
chert.  

Der Kunde kann den Best-Effort-Pikettdienst 
per E-Mail an die E-Mail-Adresse 
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notfall@onmit.ch mit einer detaillierten Prob-
lembeschreibung in Anspruch nehmen. Die Re-
aktions- und Bearbeitungszeit der Anfrage 
richtet sich nach der Verfügbarkeit der Mitar-
beiter.  

Für jeden Einsatz, der durch eine E-Mail an 
notfall@onmit.ch ausserhalb der regulären 
Geschäftszeiten ausgelöst wird, berechnet on-
mit, unabhängig von der Einsatzdauer, zusätz-
lich zum effektiven Aufwand gemäss dem zum 
Zeitpunkt des Einsatzes gültigen Stundenan-
satz, eine Pauschale von CHF 200.  

Sollte auf eine Kontaktanfrage des Kunden 
ausserhalb der regulären Geschäftszeiten kein 
Mitarbeiter von onmit reagieren, wird der Fall 
als normale Support- und Serviceleistung wäh-
rend der regulären Geschäftszeiten behandelt.  

Anfragen, die über andere Kommunikations-
kanäle als notfall@onmit.ch, wie z.B. Telefon 
oder andere E-Mail-Adressen, eingereicht 
werden, werden ausserhalb der regulären Ge-
schäftszeiten nicht bearbeitet. 

5 Termine 
Hält onmit einen als verbindlich bezeichneten, 
schriftlich vereinbarten Termin aus von ihm zu 
vertretenden Gründen nicht ein, hat ihm der 
Kunde mindestens zweimal eine angemessene 
Frist von mindestens 30 Tagen zur nachträgli-
chen Bereitstellung der Leistung zu setzen. 

Stellt der Anbieter die Leistung auch nach Ab-
lauf der zweiten Nachfrist nicht bereit, kann 
der Kunde auf die nachträgliche Bereitstellung 
der Leistung verzichten und  

(i) eine dem Minderwert der Leistung 
entsprechende Herabsetzung der 
Vergütung verlangen oder aber  

(ii) den Vertrag mit einer Frist von 10 Ta-
gen kündigen (Rücktritt ex nunc). Bei 
einer Kündigung erstattet onmit dem 
Kunden allfällig bereits geleistete 
Akontozahlungen zurück, nicht aber 
die Vergütung für bereits erbrachte 
Leistungen. Der Ersatz weiteren 
Schadens ist (vorbehältlich der Haf-
tung für grobe Fahrlässigkeit und 
rechtwidrige Absicht) ausgeschlos-
sen. 

Ist die Terminüberschreitung auf eine mangel-
hafte oder verspätete Erfüllung von Mitwir-
kungspflichten des Kunden oder der von ihm 
beigezogenen Dritten zurückzuführen, oder 
ist die Terminüberschreitung von keiner der 
Parteien zu vertreten, so verpflichten sich die 
Parteien, den Terminplan, soweit erforderlich, 

einvernehmlich anzupassen. Anpassungen be-
dürfen der Zustimmung beider Vertragspar-
teien, wobei die Zustimmung nur aus wichti-
gen Gründen verweigert werden darf. 

6 Subunternehmen sowie Drittanbieter 
onmit ist berechtigt, gegenseitig die Ausfüh-
rung der mit dem Kunden vereinbarten Leis-
tungen zu übernehmen. Ebenso sind sie be-
rechtigt, zur Erfüllung ihrer vertraglichen 
Pflichten gegenüber dem Kunden Subunter-
nehmer oder Unterauftragnehmer beizuzie-
hen. Dabei wird vermutet, dass die Beiziehung 
von Subunternehmern- und/oder Unterauf-
tragnehmer im Interesse des Kunden liegt  

Sofern onmit beim Vertragsabschluss auf die 
Zusammenarbeit mit diesen Subunterneh-
mern hinweist, sind für die Kunden die Ge-
schäfts- und Nutzungsbestimmungen den je-
weiligen Subunternehmern für den Kunden 
verbindlich. Hat onmit im Einverständnis mit 
dem Kunden Leistungen eines Subunterneh-
mers in Anspruch genommen, so kann der Ver-
trag mit onmit durch den Kunden nicht vor Ab-
lauf der auf die Leistungen dieses Drittanbie-
ters anwendbaren Kündigungsfrist aufgelöst 
werden. 

Soweit eine Vertragsverletzung auf einer 
Pflichtverletzung seitens der bekannt gegebe-
nen Subunternehmer beruht, haften onmit nur 
für die sorgfältige Auswahl und Instruktion des 
entsprechenden Subunternehmen, nicht hin-
gegen für dessen Pflichtverletzungen. Soweit 
dem Kunden gegenüber dem fehlbaren Subun-
ternehmern kein direkter Anspruch zusteht, 
treten onmit ihr entsprechenden Schadener-
satzansprüche dem Kunden ab. 
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7 Erstellung von Webseiten, Onlineshops, 
Applikationen, Onlinewerbung, Newslet-
ter und anderer grafischer Produkte 

7.1 Vertragsinhalt 
7.1.1 Webseiten, Onlineshops, Applikationen, On-

linewerbung, elektronische und gedruckte 
Newsletter sowie alle anderen grafischen 
Produkte ("Produkt/e") werden innerhalb 
des vertraglich vereinbarten Leistungsrah-
mens nach den Wünschen des Kunden er-
stellt. Soweit der Kunde keine ausdrückli-
chen Instruktionen erteilt hat, ist onmit ohne 
vorgängige Mitteilung dazu berechtigt, diese 
Produkte nach eigenem Ermessen im Inte-
resse des Kunden auszugestalten. 

7.1.2 onmit ist dazu berechtigt, auf von ihnen er-
stellten Produkten einen Hinweis auf ihre 
Firma und ihre Urheberschaft sowie einen 
Link auf ihre eigenen Websites anzubringen. 

 

7.2 Mitwirkungspflicht bei Webseiten, Onli-
neshops, Applikationen, Onlinewerbung, 
Newsletter und anderer grafischer Pro-
dukte 

7.2.1 Folgende Bestimmungen ergänzen die Mit-
wirkungspflicht in Ziff. 2. 

7.2.2 Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung 
für die Herstellung und Bereitstellung der in 
dem Produkt einzubindenden Texte, Anima-
tionen, Audio-, Bild- und Videodateien, Ta-
bellen und weiterer Gestaltungelemente 
("Inhalt"). onmit trifft bezüglich des Inhalts 
keine Prüfpflicht. onmit ist insbesondere 
nicht verpflichtet zu prüfen, 

(i) ob sich der Inhalt für die mit dem Pro-
dukt verfolgten Zwecke eignet, 

(ii) ob der Kunde die zur bestimmungs-
gemässen Verwendung des Inhalts 
erforderlichen Rechte hat, oder 

(iii) ob der Inhalt den geltenden gesetzli-
chen und regulatorischen Bestim-
mungen entspricht. 

Der Kunde verpflichtet sich, onmit vollständig 
schadlos zu halten gegenüber sämtlichen An-
sprüchen, die Dritte gegenüber onmit wegen 
angeblichen, auf den Inhalt des Produktes be-
zogenen Rechtsverletzungen geltend machen. 

7.3 Abnahmepflicht des Kunden 
7.3.1 Der Kunde verpflichtet sich zur Abnahme 

der Produkte gemäss dem nachfolgenden 
Abnahmeverfahren. onmit hat Anspruch auf 
eine schriftliche Abnahmeerklärung bzw. 
eine schriftliche Verweigerung der Ab-
nahme. onmit ist zudem berechtigt, die Ab-
nahme von Teilleistungen zu verlangen, so-
fern und soweit dies für den Kunden 

zumutbar ist. Der Kunde verpflichtet sich, 
vor der Abnahme eine Abnahmeprüfung 
(Tests) durchzuführen. onmit unterstützt 
den Kunden bzw. dessen Mitarbeiter wäh-
rend der Abnahmeprüfung im Einsatz und in 
der Handhabe des Produktes. Über die Ab-
nahmeprüfung und deren Ergebnis erstellen 
die Parteien ein schriftliches Abnahmepro-
tokoll. 

7.3.2 Die Mängelklassen werden wie folgt defi-
niert:  

Klasse 1: Eine zentrale Funktionalität des Pro-
duktes ist nicht, oder nur mit wesentlicher Ein-
schränkung, verfügbar oder der Mangel ver-
hindert die bestimmungsgemässe Nutzung des 
Produktes.  
Klasse 2: Eine untergeordnete Funktionalität 
des Produktes ist nicht, oder nur mit wesentli-
cher Einschränkung, verfügbar oder der Man-
gel verhindert die bestimmungsgemässe Nut-
zung des Produktes nicht. 

7.3.3 onmit übergibt das Produkt bzw. die zur Ab-
nahme stehenden Teilleistungen zum ver-
einbarten oder vom Anbieter mitgeteilten 
Termin dem Kunden zur Abnahmeprüfung. 
Die Parteien vereinbaren spätestes 10 
Werktage vor der Bereitstellung für die Ab-
nahme jeweils schriftlich einen konkreten 
Abnahmeplan mit entsprechenden Abnah-
mefristen. Der Kunde ist verpflichtet, die Ab-
nahmeprüfung (Tests) innert der vereinbar-
ten Abnahmefrist oder, wenn keine Abnah-
mefrist vereinbart ist, innert 30 Tagen nach 
Bereitstellung, durch-zuführen und die Ab-
nahme des Produktes bzw. der zur Abnahme 
stehenden Teilleistungen durch Gegen-
zeichnung des Abnahmeprotokolls zu erklä-
ren. Der Kunde ist nur im Falle von Klasse 1- 
Mängeln (Ziff. 7.3.2) zur Verweigerung der 
Abnahme berechtigt. 

7.3.4 Der Kunde verpflichtet sich, während der 
Abnahmeprüfung festgestellte Mängel 
nachvollziehbar und reproduzierbar zu do-
kumentieren, nach Klasse 1 oder Klasse 2 zu 
kategorisieren und onmit laufend zu melden. 

7.3.5 Schon während der Abnahmeprüfung ge-
meldete Klasse 1-Mängel (Ziff. 7.3.2) wird 
onmit, soweit möglich, fortlaufend beheben 
und in korrigierter Form zu nochmaligen 
Tests bereitstellen. Der Kunde ist verpflich-
tet, solche korrigierten Leistungsteile noch 
während der Abnahmefrist erneut zu prüfen. 
Die Abnahmefrist verlängert sich um die 
Korrekturzeit und die Zeit für die erneute 
Prüfung durch den Kunden, maximal aber 
um das doppelte der für den entsprechenden 
Leistungsteil vereinbarten Abnahmefrist 
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bzw., wenn keine Abnahmefrist vereinbart 
ist, um maximal 60 Tage. 

Bei Vorliegen von Klasse 2-Mängeln (Ziff. 
7.3.2) erteilt der Kunde die betreffende Ab-
nahme ohne Geltendmachung einer Minde-
rung unter dem Vorbehalt der Nachbesserung. 
Die Nachbesserung hat rasch möglichst, längs-
tens jedoch innerhalb der Gewährleistungs-
frist von 6 Monaten ab Abnahme gemäss zu er-
folgen. 

Gelingt es onmit nicht, einen Klasse 1-Mangel 
innert Frist zu beheben, oder besteht der 
Klasse 1-Mangel auch nach Prüfung des korri-
gierten Leistungsteils (zweite Abnahmeprü-
fung) noch, hat der Kunde onmit eine weitere 
angemessene Nachfrist zur Behebung des ab-
nahmeverhindernden Mangels zu setzen. Der 
Kunde hat den korrigierten Leistungsteil in-
nert einen gemeinsam vereinbarten kurzen 
Zeitraum zu prüfen (dritte Abnahmeprüfung). 

Scheitert die Abnahme auch bei der dritten 
Abnahmeprüfung, ist der Kunde berechtigt (i) 
weiterhin Nachbesserung zu verlangen, (ii) von 
der Vergütung einen angemessenen Minder-
wert abzuziehen oder (iii) bezüglich des man-
gelhaften Leistungsteils ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten. Nicht mangel-
hafte und somit verwendbare Leistungsteile 
bleiben von einem allfälligen Rücktritt unbe-
rührt und sind voll zu vergüten. 

Die Abnahme gilt in jedem Fall als erteilt, wenn 
der Kunde das Produkt bzw. die zur Abnahme 
stehenden Teilleistungen nicht innert der Ab-
nahmefrist abnimmt, oder wenn der Kunde die 
produktive Nutzung des Produktes bzw. der 
zur Abnahme stehenden Teilleistungen auf-
nimmt. 

7.4 Schutz – und Nutzungsrechte 
7.4.1 Die Schutzrechte, insbesondere Urheber-

rechte, an den vom Kunden für das Produkt 
bereitgestellten Inhalten, verbleiben beim 
Kunden oder bei allenfalls daran berechtig-
ten Dritten. 

7.4.2 Alle bestehenden oder im Zuge der Ver-
tragserfüllung entstehenden Schutzrechte, 
insbesondere Urheberrechte, die sich auf 
Komponenten des Produkts beziehen – dazu 
zählen Objektcode, Quellcode, Bilder, Texte 
sowie Entwicklungsunterlagen, jedoch aus-
genommen von Inhalten, die vom Kunden 
bereitgestellt werden –, verbleiben bei on-
mit oder gegebenenfalls bei Dritten, die ent-
sprechende Rechte besitzen. Dies gilt, sofern 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinba-
rung getroffen wurde. 

7.4.3 Vorbehaltlich der vollständigen Bezahlung 
der vereinbarten Vergütung gewährt onmit 
dem Kunden ein nicht ausschliessliches, 
räumlich und zeitlich unbegrenztes sowie 
unwiderrufliches Recht zur vertrags- und 
bestimmungsgemässen Nutzung der Pro-
dukte. Dies umfasst insbesondere: 

(i) Das Recht, die Produkte auf einem 
Server des Kunden oder eines 
Hosting-Providers zu speichern und 
über das Internet zur vertrags- und 
bestimmungsgemässen Nutzung be-
reitzustellen. 

(ii) Das Recht, über das Internet auf die 
Produkte zuzugreifen, diese herun-
terzuladen und die entsprechenden 
Funktionen zu nutzen. 

(iii) Das Recht, die unter Punkt (ii) ge-
nannten Nutzungsrechte auch den 
Endkunden („Endnutzer“) des Kun-
den einzuräumen.  

Dem Kunden ist es untersagt, Nutzungsrechte 
an den Produkten an Dritte, ausgenommen 
Endnutzer, zu übertragen oder Unterlizenzen 
zu erteilen. Ebenso darf der Kunde die Nut-
zungsrechte in Bezug auf die Produkte nicht an 
Dritte übertragen. Diese Nutzungsrechte gel-
ten jedoch auch für eventuelle Rechtsnachfol-
ger des Kunden. 

Sollte onmit bei der Entwicklung des Produk-
tes Software-Komponenten verwenden, die 
von Dritten unter einer Open-Source-Soft-
ware-Lizenz bereitgestellt werden, so unter-
liegt die Nutzung dieser Komponenten den 
Bestimmungen der jeweiligen Open-Source-
Software-Lizenz. 

Diese Regelungen bleiben auch über die Ver-
tragsdauer hinaus bestehen. Vorbehaltlich der 
in Ziffer 7.4  festgelegten Schutzrechte von on-
mit umfassen die Nutzungsrechte des Kunden 
an den Produkten auch das nicht ausschliessli-
che, räumlich und zeitlich unbegrenzte und un-
widerrufliche Recht, die Produkte für eigene 
interne Zwecke zu nutzen und durch die End-
nutzer nutzen zu lassen. Zudem darf der 
Kunde die Produkte weiterentwickeln, modifi-
zieren oder verbessern bzw. diese Tätigkeiten 
durch Dritte ausführen lassen. 

7.5 Rechtsgewährleistung 
7.5.1 Bei der Ausführung ihrer Leistungen werden 

die Parteien Schutzrechte Dritter nicht wis-
sentlich verletzen. 

7.5.2 Sollten Dritte gegen den Kunden in Zusam-
menhang mit der vertragsgemässen Nut-
zung des Produktes oder des Konzepts An-
sprüche geltend machen wegen Verletzung 
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angeblich ihnen gehörender Schutzrechte in 
der Schweiz, ist der Kunde verpflichtet, on-
mit sofort schriftlich über den erhobenen 
Anspruch zu unterrichten, ihn zur Führung 
der Verteidigung, einschliesslich Abschluss 
eines Vergleiches, zu ermächtigen und ihn 
dabei in angemessenem und zumutbarem 
Umfang zu unterstützen. Diesfalls über-
nimmt onmit auf eigene Kosten die Verteidi-
gung und allfällige dem Kunden durch 
rechtskräftiges Gerichtsurteil auferlegte 
Kosten und Schadenersatzleistungen. 

7.5.3 Wenn sich nach Auffassung onmit ergibt, 
dass das Produkt oder das Konzept Schutz-
rechte Dritter in der Schweiz verletzt oder 
verletzen könnte, wird onmit nach seiner 
Wahl entweder auf eigene Kosten Abände-
rungen vornehmen, um die mögliche Schutz-
rechtsverletzung zu beseitigen oder Ver-
handlungen aufnehmen, um vom besser be-
rechtigten Dritten die entsprechenden 
Rechte zu erwerben. Sofern diese Massnah-
men mit angemessenem und zumutbarem 
Aufwand nicht zum Ziele führen, entfallen 
die eingeräumten Schutz- und Nutzungs-
rechte. Der Kunde hat diesfalls ausschliess-
lich Anspruchs auf Rückerstattung der er-
folgten Zahlungen, unter Abzug einer ange-
messenen Vergütung für die zwischenzeitli-
che Nutzung. 

7.5.4 onmit ist von den vorstehenden Verpflich-
tungen enthoben, wenn ein schutzrechtli-
cher Anspruch darauf beruht, dass das Pro-
dukt oder das Konzept vom Kunden oder 
durch onmit nicht beauftragte Dritte geän-
dert wurden, oder dass deren Nutzung unter 
anderen als den spezifizierten Einsatzbedin-
gungen erfolgt. 

7.5.5 Dem Kunden stehen gegenüber onmit keine 
über diese Bestimmungen hinausgehenden 
Ansprüche zu. 

7.6 Hosting, Domänen, Webseiten - und Ser-
verbetrieb  

7.6.1 Nach erfolgter Abnahme stellt onmit das 
Produkt zur Speicherung und zum Betrieb 
auf einem vom onmit gewählten Server be-
reit. onmit kann zur Erfüllung dieser Leistun-
gen die IT-Infrastruktur von Drittunterneh-
men in Anspruch nehmen.  

7.6.2 onmit übernimmt keine Verantwortung für 
die Funktionsfähigkeit des Internets, des 
Netzwerks oder für andere Faktoren, die 
ausserhalb des Einflussbereichs von onmit 
liegen. Das vereinbarte Entgelt bleibt auch in 
dem Fall geschuldet, wenn die Website oder 
der Server aufgrund von Störungen, die aus-
serhalb des Machtbereichs von onmit liegen, 

zeitweise gar nicht oder nur eingeschränkt 
betrieben werden können. 

7.6.3 Im Übrigen finden auf Hosting, Webseiten- 
und Serverbetrieb der onmit die Angebots-
bedingungen Hosting, sinngemäss Anwen-
dung. Die Angebotsbedingungen Hosting 
können auf der Webseite unter 
https://www.onmit.ch/rechtliches eingese-
hen werden.   

7.6.4 Der Kunde ist sich bewusst und anerkennt, 
falls das Produkt auf einem Server des Kun-
den oder des Hosting-Providers gespeichert 
und bereitgestellt wird. Es daher nicht im 
Einflussbereich der onmit und onmit kann 
nicht dafür einstehen, dass das Produkt un-
unterbrochen für den Kunden und die End-
anbieter zur Verfügung steht. Versucht ein 
Endkunde onmit wegen nicht im Einflussbe-
reich des Anbieters stehenden Vorfällen 
haftbar zu machen, verpflichtet sich der 
Kunde, onmit vollständig schadlos zu halten. 

7.6.5 Falls der Kunde den Betrieb des Produktes 
durch einen eigenen gewählten Hosting-
Provider/-Dienstleister(«Hosting-Provi-
der») wünscht. Stellt onmit nach erfolgter 
Abnahme das Produkt zur Speicherung und 
zum Betrieb auf einem von Kunden gewähl-
ten Server bereit. Der allfällige entstehende 
Mehraufwand wird dem Kunden nach effek-
tivem Aufwand abgerechnet. Die Bereitstel-
lung und Anbindung an das Internet für die 
vertrags- und bestimmungsgemässe Nut-
zung des Produktes liegt in der Verantwor-
tung des Kunden und/oder des vom Kunden 
gewählten Hosting-Providers/-Dienstleis-
ters.  

7.6.6 Domänen, die von Kunden über onmit bezo-
gen werden, bleiben im Eigentum von onmit. 
onmit gewährt dem Kunden vollständige 
Nutzungsrechte für diese Domänen. Nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses wer-
den die Domänen an den Kunden übergeben. 

7.6.7 Die Verantwortung für den Transfer der Do-
main liegt beim Kunden. Falls der Kunde den 
Transfer der Domain nicht durchführt oder 
die notwendigen Informationen (wie den 
Transfercode) nicht anfordert, wird die Do-
main freigegeben. 

7.6.8 Darüber hinaus obliegt es dem Kunden, sich 
um den Transfer der zugehörigen Hosting 
Daten zu kümmern. Sollte der Transfer der 
Hosting Daten nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist erfolgen, behält onmit das 
Recht vor, die Hosting Daten zu löschen.  
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8 Verkauf von Hard- und Software und an-
derer Verkaufsgegenstände 

8.1 Vertragsabschluss, Produktinformation 
und Verfügbarkeit 

8.1.1 Der Vertrag kommt mit der Bestätigung der 
Bestellung des Kunden durch onmit zu-
stande. Von onmit bekannt gemachte Pro-
duktinformationen sind verbindlicher Ver-
tragsbestandteil, wenn sie in einer individu-
ellen Offerte enthalten sind, nicht hingegen, 
wenn sie einer allgemeinen Bekanntma-
chung (Werbeprospekt, Onlineshop, allge-
meines Kundenanschreiben, etc.) enthalten 
sind. 

8.1.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass sich be-
stellte Verkaufsgegenstände im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses grundsätzlich nicht 
im Lagerbestand von onmit befinden, son-
dern anlässlich der Bestellung bei einem 
Drittlieferanten beschafft werden. onmit 
kann keinen Einfluss auf die künftige Verfüg-
barkeit von Produkten nehmen, welche sich 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
in ihrem Lager befinden. Bis zur Lieferung 
der bestellten Produkte durch den Drittlie-
feranten steht der Vertrag daher unter der 
auflösenden Bedingung, dass onmit zu den 
bisherigen Konditionen vom Drittlieferan-
ten beziehen kann. 

8.2 Vergütung 
Beim für den Verkauf von Hardware verein-
barten Preis sind Kosten und Aufwand für die 
Installation erforderlicher Software und Trei-
ber nicht inbegriffen. Beim Verkauf von Soft-
ware ist der Aufwand für deren Installation 
nicht inbegriffen. 

8.3 Instruktionen und Bedienungsanleitun-
gen 

8.3.1 Bedienungsanleitungen und andere schriftli-
che Instruktionen werden dem Kunden inso-
weit in Papierform geliefert als solche sei-
tens der Lieferanten von onmit geliefert 
worden sind. Der Kunde erklärt sich daher 
dazu bereit, bei Fehlen, Unvollständigkeit 
oder Widersprüchlichkeit entsprechender 
schriftlicher Dokumentationen die Online 
zugänglichen Instruktionen zu konsultier-
ten. 

8.3.2 Persönliche Instruktionen zur Verwendung, 
Modifizierung und Wartungen gelieferter 
Verkaufsgegenstände sind im vereinbarten 
Preis nicht inbegriffen und werden auf 
Wunsch gegen separate Vergütung vorge-
nommen. 

8.4 Stornierung / Umtausch / Rückgabe 
Der Kunde hat Anspruch auf Umtausch oder 
Rückgabe bei Mängeln an der Kaufsache im 

Rahmen der anwendbaren Garantiebestim-
mungen (siehe Ziff. 9). Zu anderweitig begrün-
detem Umtausch oder Rückgabe sowie zur 
Stornierung ist der Kunde nach erfolgter Be-
stellung ohne ausdrückliche Zustimmung von 
onmit nicht berechtigt. 

8.5 Lieferung und Bezahlung 
8.5.1 onmit liefert Produkte, welche sich im Zeit-

punkt der Bestellung in ihrem Lager befin-
den, innert 10 Tagen nach Bestellungsein-
gang aus. Sich nicht an Lager befindliche Pro-
dukte werden innert spätestens innert 10 
Tagen nach Zustellung durch den Drittliefe-
ranten dem Kunden ausgeliefert. Eine Maxi-
maldauer der Lieferfrist des Drittherstellers 
wird nicht garantiert. 

8.5.2 Bei Nichtabnahme der durch den Kunden 
bestellten Produkte innert 20 Tagen seit der 
ersten Aufforderung zur Abholung bzw. dem 
ersten erfolglosen Zustellungsversuch ist 
onmit dazu berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten und Ersatz für den entstandenen 
Schaden zu verlangen. Anstelle der Geltend-
machung des effektiven Schadens ist  onmit 
auch berechtigt, dem Kunden 20% des Kauf-
preises als pauschale Umtriebs Entschädi-
gung in Rechnung zu stellen. 

8.6 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung aller durch 
den Kunden geschuldeten Forderungen ver-
bleiben alle gelieferten Produkte sowohl 
Hard- wie auch Software im Eigentum von on-
mit. 

8.7 Software / Lizenzvertrag 
8.7.1 Durch den Kauf von Software von Dritther-

stellern entsteht kein Lizenzvertrag zwi-
schen onmit und dem Kunden. Inhalt und 
Umfang des Nutzungsrechts des Kunden 
von Immaterialgüterrechten des Herstellers 
bzw. Urhebers der Software richten sich aus-
schliesslich nach dessen Lizenzbestimmun-
gen. Der Kunde allein ist für die Einhaltung 
der lizenzvertraglichen Pflichten gegenüber 
dem Hersteller bzw. Urheber der Software 
verantwortlich. onmit übernehmen keine 
Verantwortung für die unrechtmässige Ver-
wendung und Weiterverbreitung von Soft-
ware durch den Kunden. 

8.7.2 Mit dem Kauf oder der Mietung der Soft-
ware erklärt sich der Kunde mit den Lizenz-
bestimmungen des Softwareherstellers ein-
verstanden, insbesondere mit dem Micro-
soft Cloud Agreement (Gültigkeit gemäss 
Microsoft) und dem Microsoft Customer Ag-
reement im Fall von Lizenzen aus dem Micro-
soft Cloud Plattform System. Er bevollmäch-
tigt onmit zur Annahme der entsprechenden 
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Lizenzbestimmungen im Namen des Kun-
den. 

9 Sachgewährleistung 

9.1 Anwendbarkeit der Herstellergarantie 
und Ausschluss der gesetzlichen Ge-
währleistungsbestimmungen 

9.1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen regeln 
die Rechte des Kunden bei jeglicher Mangel-
haftigkeit körperlicher Vertragsgegen-
stände abschliessend und ersetzen die Ge-
währleistungsbestimmungen nach Art. 197 
ff. und Art. 365 ff. OR. Die gesetzlichen Ge-
währleistungsbestimmungen, namentlich 
das Recht des Kunden auf Wandelung und 
Minderung sowie die Haftung für Mangelfol-
geschäden, werden wegbedungen. 

9.1.2 Die Garantie- und Gewährleistungsrechte 
des Kunden richten sich nach den jeweiligen 
Garantiebestimmungen des Herstellers des 
erworbenen Produkts ("Herstellergaran-
tie"). Der Kunde erklärt sich durch seine Be-
stellung mit der Herstellergarantie einver-
standen, soweit er bis zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses die Möglichkeit hatte, 
sich Kenntnis über die entsprechenden Ga-
rantiebestimmungen zu verschaffen. 

 

9.2 Hardwareprodukte von Drittherstellern 
9.2.1 Fehlen Herstellergarantiebestimmungen, 

sind diese unklar, unvollständig oder nicht 
anwendbar, so hat onmit rechtzeitig gerügte 
Sachmängel an der Hardware gegenüber Ge-
schäftskunden innerhalb eines Jahres und 
gegenüber Privatkunden innerhalb von zwei 
Jahren ab dem Lieferdatum ("Garantiefrist") 
nach ihrem Ermessen entweder unentgelt-
lich zu reparieren oder einen gleichwertigen 
Ersatz anzubieten. Reparatur und Ersatz 
mangelhafter Hardware führen zu keiner 
Unterbrechung oder Verlängerung der Ga-
rantiefrist. Für Hardware, bei welcher der 
Kunde Kenntnis hat, dass sie vor dem Ver-
kauf bereits durch Dritte genutzt worden ist 
(Occasionsprodukte), beträgt die Garantie-
frist drei Monate. Der übliche Verschleiss, 
welcher sich insbesondere bei Akkus, ande-
ren Batterien, Lampen und dergleichen be-
reits vor Ablauf dieser einjährigen Gewähr-
leistungsfrist bemerkbar machen kann, gilt 
nicht als Sachmangel.  

9.2.2 Der Kunde hat auf jeden Fall die Rügefrist 
nach Ziff. 9.2.3 einzuhalten. Mangels abwei-
chender Garantiebestimmungen hat der 
Kunde während der Ausführung der Repara-
turarbeiten und während der Beschaffungs-
zeit von Ersatzgeräten und -Bestandteilen 
("Wartezeit") weder Anspruch auf ein 

Ersatzgerät noch auf Vergütung der durch 
diese Wartezeit entstandenen Kosten für 
den Ausfall der Hardware. Eigenständige Re-
paraturen nehmen onmit innerhalb von 30 
Tagen vor. Für die Wartezeit bei Reparatu-
ren und Lieferung von Ersatzhardware durch 
Dritte kann keine Verantwortung übernom-
men werden. 

9.2.3 Durch den Kunden festgestellte Mängel, für 
welche onmit gewährleistungspflichtig ist, 
sind innert 7 Tagen seit Feststellung des 
Mangels schriftlich oder per E-Mail zu rügen. 
Andernfalls gelten entsprechende Mängel 
als genehmigt und sämtliche Gewährleis-
tungs- und Garantierechte als verwirkt. 

 

9.3 Softwareprodukte von Drittherstellern 
Die Qualität der von Drittherstellern produ-
zierten Software kann onmit nicht beeinflus-
sen. Jegliche Haftung für durch Dritte herge-
stellte Software wird deshalb wegbedungen. 
onmit gibt dem Kunden niemals eine Zusiche-
rung, dass die Software mit der neuen oder be-
stehenden Hardware des Kunden kompatibel 
ist. onmit treten allfällige ihnen gegenüber 
dem Dritthersteller oder Dritthändler zu-
stehende Gewährleistungsrechte dem Kunden 
ab. 

9.4 Webseiten, Onlineshops, Applikationen, 
Onlinewerbung, Newsletter und anderer 
grafischer Produkte die durch die onmit 
hergestellt wurden 

9.4.1 onmit wird die gemäss diesem Vertrag ge-
schuldeten Leistungen durch gehörig ausge-
bildetes Fachpersonal unter Anwendung sei-
nes Vorgehensmodells und Einhaltung der in 
seinem Betrieb üblichen Sorgfalt erbringen. 
onmit sichert zu, dass für die Erbringung der 
vereinbarten Leistung erforderliche Know-
how zu besitzen. onmit leistet, während 6 
Monaten ab Datum der Abnahme der Pro-
dukte sowie Leistung Gewähr dafür, dass die 
gemäss Konzept vereinbarten und voraus-
gesetzten Funktionalitäten das Produkt/e im 
Wesentlichen verfügbar sind, ohne dass der 
Betrieb der Produkte erheblich beeinträch-
tigt ist. Die Sachgewährleistung ist in jedem 
Fall beschränkt auf bei der Abnahme nicht 
entdeckte und nicht entdeckbare, d.h. ver-
steckte Klasse 1-Mängel und während der 
Abnahmeprüfung festgestellte Klasse 2-
Mängel. 

9.4.2 Bei Eintritt und Mitteilung eines Mangels 
während 6 Monaten nach der Abnahme 
steht dem Kunden anstelle der Gewährleis-
tungsansprüche des Obligationenrechts zu-
nächst ausschliesslich des Rechts auf 
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Nachbesserung zu. Gelingt es der onmit auch 
nach Ablauf einer zweiten angemessenen 
Nachfrist nicht, die gerügten Mängel zu kor-
rigieren, kann der Kunde der onmit eine wei-
tere Frist zur nachträglichen Erfüllung set-
zen oder eine dem Minderwert der Leistung 
entsprechende Herabsetzung der Vergü-
tung verlangen. Weist onmit nach, dass kein 
von der Gewährleistung erfasster Mangel 
vorlag, kann onmit, den durch die vermeidli-
che Mängelbeseitigung entstandenen effek-
tiven Aufwand gemäss aktuellen Ansätzen 
der onmit dem Kunden in Rechnung stellen. 

9.4.3 Ausgeschlossen sind die Geltendmachung 
weiterer Mängelrechte wie Wandelung
 oder Rücktritt, die Gewährleistung 
für andere als die in Ziff. 9.4.1 genannten 
Mängel, jegliche Gewährleistungen in Bezug 
auf den Inhalt des Produktes sowie (ausser 
bei grober Fahrlässigkeit oder rechtswidri-
ger Absicht) der Ersatz weiteren Schadens. 
onmit kann gegen- über dem Kunden insbe-
sondere nicht gewährleisten, dass das Pro-
dukt den Kunden in die Lage versetzt, den 
von Kunden beabsichtigten wirtschaftlichen 
oder anderen Zweck zu erreichen oder dass 
das Produkt ununterbrochen für den Kun-
den zur Verfügung steht. 

 

9.5 Andere Leistungen 
Erbringt onmit Leistungen, welche nicht unter 
eine oder mehrere Kategorien nach Ziff. 7-8 
dieser AGB fallen und keine Angebotsbedin-
gungen existieren, so finden diejenigen Klau-
seln dieser Bestimmungen Anwendung, wel-
che dem zu regelnden Sachverhalt aufgrund 
der Ähnlichkeit der dort geregelten Sachver-
halte am nächsten sind. 

10 Vergütung 

10.1 Höhe der Vergütung 
Die Vergütung für alle vertraglichen Leistun-
gen wird im Einzelfall vereinbart. Hat onmit 
eine durch den Kunden beantragte oder ange-
nommene Leistung erbracht, ohne dass zuvor 
die durch den Kunden zu leistende Entschädi-
gung festgelegt worden ist, so gilt für Sachleis-
tungen der übliche Stundensatz für Kunden als 
vereinbart.  

Für Dienstleistungen, welche während den re-
gulären Öffnungszeiten (gemäss 3.1.1) er-
bracht werden gilt mangels anderweitiger Ab-
rede ein Stundenansatz von CHF 196.- (exkl. 
Mehrwertsteuer) als vereinbart.  

Bei Dienstleistungen, welche im Interesse des 
Kunden, insbesondere infolge zeitlicher Dring-
lichkeit oder infolge des gewünschten 

Zeitfensters, ausserhalb der regulären Öff-
nungszeiten erbracht werden, ist zuzüglich zu 
diesem Stundenansatz ein Zuschlag geschul-
det. Dieser Zuschlag gilt auch bei Pikettverein-
barungen (gemäss 4.1) sowie dem Best-Effort-
Pikett (gemäss 4.2). 

Während den erweiterten Öffnungszeiten (ge-
mäss 3.1.2) ist ein Zuschlag von CHF 70 (exkl. 
Mehrwertsteuer) pro Arbeitsstunde geschul-
det.  

Ausserhalb der Öffnungszeiten (siehe 3.1.3) ist 
ein Zuschlag von CHF 150 (exkl. Mehrwert-
steuer) pro Arbeitsstunde geschuldet.  

Dienstleistungen werden im Viertelstunden-
takt abgerechnet und aufgerundet (d.h. jede 
angebrochene Viertelstunde wird zu 25% des 
anwendbaren Stundenansatzes in Rechnung 
gestellt). 

10.2 Mehrwertsteuer 
Mangels anderer Abrede ist die Mehrwert-
steuer gegenüber Kunden im vereinbarten, an 
onmit zu leistendem Entgelt nicht enthalten 
und wird bei mehrwertsteuerpflichtigen Leis-
tungen zusätzlich in Rechnung gestellt. 

10.3 Spesen, Nebenkosten und Mehraufwand 
10.3.1 Ausgewiesene Spesen und Nebenkosten 

werden dem Kunden nach dem tatsächlichen 
Aufwand belastet. Spesen und Nebenkosten, 
welche zur Erfüllung der vertraglich verein-
barten Leistung erforderlich sind (z.B. Spedi-
tionskosten), können dem Kunden mangels 
anderer Vereinbarung zusätzlich zum für die 
Hauptleistung vereinbarten Entgelt in Rech-
nung gestellt werden. 

10.3.2 Die An- und Rückfahrt zum bzw. vom durch 
den Kunden bestimmten Einsatzort wird, ge-
mäss der Preisliste Fahrkosten und Reise-
zeit exkl. Mehrwertsteuer verrechnet. Die 
Preisliste Fahrkosten und Reisezeit kann un-
ter https://www.onmit.ch/rechtliches einge-
sehen werden. Bei Einsätzen ausserhalb der 
regulären Öffnungszeiten werden Zuschläge 
erhoben. Die Höhe der Zuschläge ist in der 
Preisliste Fahrkosten und Reisezeit defi-
niert. 

10.3.3 Mehraufwand vergütet der Kunde zusätz-
lich zur vereinbarten Vergütung. Als vergü-
tungspflichtiger Mehraufwand gelten insbe-
sondere folgende Leistungen: 

 Ergänzung oder Änderung des Konzepts 
nach dessen Freigabe; 

 die Entwicklung und Implementierung zu-
sätzlicher, im Vertrag nicht vorgesehenen 
Funktionalitäten des Produktes 
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 durch mangelnde oder verspätete Mitwir-
kung des Kunden verursachter Mehrauf-
wand. 

Vom Kunden zu vergütender Mehraufwand 
wird ab Überschreitung des Kostendachs bzw. 
des Fixpreises im Nachhinein jeweils am Ende 
eines Kalendermonats fällig. 

10.4 Verrechnung von Hostings, Lizenzen und 
andere wiederkehrenden Gebühren 

10.4.1 onmit verrechnet abonnementbasierte Leis-
tungen wie Lizenzen, Hosting usw. („lau-
fende Leistungen“) standardmässig jährlich 
zu Beginn des Kalenderjahres, sofern keine 
anderslautende Vereinbarung getroffen 
wurde. 

10.4.2 Beginnt eine laufende Leistung innerhalb ei-
nes Kalenderjahres, so wird dem Kunden 
eine anteilige Rechnung (pro-Rata) bis zum 
Ende des Jahres gestellt.  

10.4.3 Beginnt onmit mit der Erbringung einer lau-
fenden Leistung auf Wunsch des Kunden in-
nerhalb eines Kalenderjahres und muss 
diese Leistung anfänglich auf monatlicher 
Basis aufgrund vertraglicher Bedingungen 
mit Partnern oder wegen eines erheblichen 
Kostennachteils – wie dem Vorschuss der 
Jahreskosten – beziehen, behält sich onmit 
das Recht vor, dem Kunden einen entspre-
chenden Aufpreis in Rechnung zu stellen. 
Dieser Aufpreis reflektiert die anfänglichen 
Mehraufwendungen durch den monatlichen 
Bezug und die anschliessnde Umstellung auf 
eine jährliche Abrechnung. Der Kunde wird 
vorab über die Höhe des Aufpreises sowie 
die spezifischen Bedingungen für die Um-
stellung und den Kostenvorschuss infor-
miert. 

10.5 Rechnungsstellung, Zahlungsbedingun-
gen und Zahlungsverzug 

10.5.1 Mangels anderer Abrede ist onmit dazu be-
rechtigt, die Erbringung der vereinbarten 
Leistungen von der vollständigen oder teil-
weisen Vorauszahlung des Kunden abhängig 
zu machen, ohne dass der Kunde dafür ein 
Skonto vom vereinbarten Entgelt in Abzug 
bringen kann. 

10.5.2 Beanstandet der Kunde Rechnungen nicht 
schriftlich innert 10 Tagen seit Zustellung, 
gelten diese als anerkannt. 

10.5.3 Der Kunde verpflichtet sich, Rechnungen in-
nert 30 Tagen netto seit Rechnungsdatum zu 
bezahlen. Beträge gelten als in Schweizer 
Franken zzgl. MwSt. geschuldet. 
Mit Ablauf der Zahlungsfrist befindet sich 
der Kunde ohne Abmahnung in Verzug. Es 
gilt ein Verzugszins von 5% p.a. als verein-
bart.  

10.5.4 Sollte der Kunde mit einer Zahlung in Verzug 
geraten, wird onmit dem Kunden zweimal 
eine angemessene Frist zur Nachzahlung 
setzen. Erbringt der Kunde innerhalb dieser 
Fristen keine Zahlung und es ist nicht zu er-
warten, dass er nach Setzung einer weiteren 
Frist zahlen wird, hat onmit das Recht, die Er-
bringung weiterer Leistungen bis zur voll-
ständigen Bezahlung aller offenen Rechnun-
gen auszusetzen. onmit kann in diesem Fall 
auch Vorauszahlungen oder andere Sicher-
heiten verlangen. 

10.5.5 Das Recht des Anbieters zur ausserordentli-
chen Kündigung aus wichtigem Grund ohne 
Ansetzung einer weiteren Nachfrist und der 
Eigentumsvorbehalt (gemäss Ziff. 8.6) blei-
ben der onmit vorbehalten. 

10.5.6 Die Kosten pro Mahnung betragen 30 CHF. 

11 Haftung 

11.1 Umfang 
Für die dem Kunden aus oder im Zusammen-
hang mit der Erfüllung dieses Vertrags aus wel-
chem Rechtsgrund auch immer (insbesondere 
Verzug, nicht oder nicht richtige Erfüllung, 
Sorgfaltsverletzung oder Sachgewährleistung) 
durch onmit oder deren Erfüllungsgehilfen 
verursachten direkten Sach‑ und Vermögens-
schäden haftet onmit, soweit gesetzlich zuläs-
sig, je Schadenereignis und insgesamt für die 
jeweilige Vertragslaufzeit höchstens bis zu 
20 % des für den jeweiligen Vertrag vereinbar-
ten Festpreises; sofern kein Festpreis verein-
bart wurde, höchstens bis zu 20 % der bis zum 
Schadeneintritt für in der betreffenden Ver-
tragslaufzeit erbrachte Leistungen in Rech-
nung gestellten Vergütung. Diese Begrenzung 
gilt nicht für die Freistellung gemäss Ziff. 7.5, 
für schuldhaft herbeigeführte Personenschä-
den sowie bei grober Fahrlässigkeit oder 
rechtswidriger Absicht. 
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11.2 Ausschluss 
11.2.1 Jede Haftung oder Verpflichtung von onmit 

sowie seiner Subunternehmer und Unterauf-
tragnehmer aus oder im Zusammenhang mit 
einer nicht richtigen, unvollständigen oder 
verspäteten Mitwirkung des Kunden ist, so-
weit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Eben-
falls ausgeschlossen ist (ausser bei grober 
Fahrlässigkeit oder rechtswidriger Absicht) 
die Haftung für Datenverlust sowie für indi-
rekte Schäden oder Folgeschäden, insbeson-
dere entgangenen Gewinn, nicht realisierte 
Einsparungen, Mehraufwendungen des Kun-
den oder Ansprüche Dritter.  

11.2.2 onmit haftet nicht, wenn onmit aus Gründen, 
die er nicht zu vertreten hat, ganz oder teil-
weise an der rechtzeitigen oder sachgemässen 
Erfüllung von Leistungen aus diesem Vertrag 
gehindert wird. In diesem Fall verlängern sich 
vereinbarte Fristen und Termine angemessen 
um die Dauer der entsprechenden Beeinträch-
tigung. onmit haftet nicht für Schäden oder Be-
einträchtigungen, die direkt oder indirekt auf 
eine der folgenden Ursachen zurückzuführen 
sind: 
1 Datenverlust jeglicher Art 
2 Ereignisse höherer Gewalt 
3 onmit haftet nicht für Schäden oder Be-

einträchtigungen, die direkt oder indi-
rekt auf Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
Terrorakte, innere Unruhen, Sabotage 
oder Handlungen staatlicher, staatsna-
her oder quasi‑staatlicher Akteure zu-
rückzuführen sind, einschliesslich geziel-
ter oder nicht gezielter Cyberangriffe, 
Desinformationskampagnen, staatlicher 
Überwachungs‑ oder Eingriffsmassnah-
men sowie der Manipulation oder Stö-
rung von IT‑, Netzwerk‑ oder Kommuni-
kationsinfrastrukturen. 

4 fehlerhafte, verspätete oder unterlas-
sene Updates, Service Packs, Patches 
oder Hotfixes 

5 Leistungen, Produkte oder Aufwendun-
gen von Drittpartnern oder Drittanbie-
tern 

6 Wiederherstellung, Reparatur oder Neu-
konfiguration nicht oder nur einge-
schränkt lauffähiger Systeme 

7 Behebung von Problemen oder Schäden, 
die durch Eingriffe, Konfigurationsände-
rungen oder Bedienfehler des Kunden 
oder einer dritten Partei entstanden sind 

8 nicht ordnungsgemässe, unvollständige 
oder fehlerhafte Produktaktualisierun-
gen, Wartung oder Weiterentwicklung 
durch Software‑ oder Hardwareherstel-
ler, 

9 Schadsoftware jeglicher Art (z. B. Viren, 
Trojaner, Ransomware) auf Server‑, Cli-
ent‑ oder Netzwerksystemen, 

10 Software‑, Firmware‑ oder Betriebssys-
temfehler,  

11 Stromausfälle, Spannungsschwankun-
gen oder Ausfälle der Internet‑ oder 
Netzwerkinfrastruktur.  

Darüber hinaus übernimmt onmit keine Haf-
tung für Schäden an Produkten, Systemen 
oder IT‑Umgebungen, die ganz oder teilweise 
durch den Kunden selbst oder durch Dritt-
partner betrieben, betreut, administriert, ver-
ändert oder gewartet werden. Eine Haftung 
für Schäden, die infolge solcher Betreuungen, 
Eingriffe oder Leistungen Dritter entstehen, 
ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

11.2.3 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich verein-
bart, ist der Kunde für die Sicherung seiner Da-
ten selbst verantwortlich. 

11.2.4 Bei der Beiziehung von Subunternehmern und 
Unterauftragnehmern haftet onmit nur bei 
grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Schä-
digung in Bezug auf die Auswahl und Instruk-
tion der beigezogenen Drittpersonen. Es wird 
vermutet, dass die Beiziehung von Subunter-
nehmern und Unterauftragnehmern durch das 
Interesse des Kunden geboten war. Eine Haf-
tung für Handlungen oder Unterlassungen der 
beigezogenen Drittpersonen als solche ist, 
ausgeschlossen. 
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11.2.5 onmit übernimmt keine Haftung für Software, 
Produkte, Lizenzen oder Dienstleistungen von 
Dritten, die von onmit eingekauft, weiterver-
kauft, weiterlizenziert oder an den Kunden 
vermittelt werden. onmit handelt in diesen Fäl-
len ausschliesslich als Wiederverkäufer, Ver-
mittler oder Integrator und nicht als Herstel-
ler, Rechteinhaber oder Garant der jeweiligen 
Produkte oder Leistungen. Gewährleistung‑, 
Haftung‑, Support‑ und Wartungsansprüche in 
Bezug auf solche Drittprodukte oder Drittleis-
tungen bestehen ausschliesslich gegenüber 
dem jeweiligen Hersteller, Anbieter oder Li-
zenzgeber und richten sich nach dessen Ver-
trags‑, Lizenz‑ oder Nutzungsbedingungen. 
Eine Haftung von onmit für Mängel, Funktions-
störungen, Sicherheitslücken, Lizenzverlet-
zungen, Leistungsunterbrüche oder sonstige 
Schäden im Zusammenhang mit weitervertrie-
benen oder vermittelten Produkten und 
Dienstleistungen Dritter ist, soweit gesetzlich 
zulässig, ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, 
wenn solche Drittprodukte oder Drittleistun-
gen Bestandteil einer von onmit erbrachten 
Gesamtlösung sind. 

11.2.6 Der Kunde verpflichtet sich, onmit, dessen Or-
gane, Mitarbeitende, Subunternehmer und Be-
auftragte von sämtlichen Ansprüchen Dritter, 
Schäden, Verlusten, Kosten und Aufwendun-
gen (einschliesslich angemessener Anwalts‑ 
und Verfahrenskosten) vollumfänglich freizu-
stellen und schadlos zu halten, die aus oder im 
Zusammenhang mit folgenden Umständen 
entstehen: 
1 der Nutzung, dem Betrieb oder der Weiter-

gabe von durch onmit bereitgestellter oder 
weitervertriebener Software, Produkte 
oder Dienstleistungen von Dritten 

2 der Verletzung von Lizenz‑, Nutzung‑ oder 
Vertragsbedingungen von Software‑, 
Cloud‑ oder sonstigen Drittanbietern 
durch den Kunden oder durch ihm zuzu-
rechnende Dritte 

3 der Verletzung gesetzlicher Vorschriften, 
insbesondere Datenschutz‑, Sicherheit‑ 
oder urheberrechtlicher Bestimmungen, 
durch den Kunden oder Dritte 

4 Eingriffen, Änderungen, Konfigurationen 
oder Erweiterungen an Systemen, die nicht 
durch onmit vorgenommen wurden 

5 unrichtigen, unvollständigen oder verspä-
teten Mitwirkungen, Informationen oder 
Vorgaben des Kunden 

Die Freistellungspflicht gilt unabhängig von ei-
nem allfälligen Mitverschulden von onmit, so-
fern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. onmit ist berechtigt, die Verteidigung 
gegen solche Ansprüche selbst zu 

übernehmen. Der Kunde hat onmit hierbei 
vollumfänglich zu unterstützen. 

 

12 Vertragsdauer und Kündigung 

12.1 Vertragsdauer 
Die Vertragsdauer richtet sich nach der Einzel-
vereinbarung. Sofern nichts anderes verein-
bart, gilt der Vertrag mit dem Start der Leis-
tungserbringung durch onmit für den Kunden 
und gilt für die gesamte Dauer der Leistungs-
erbringung. Mangels anderer Abrede oder 
Bestimmungen in jeweiligen Angebotsbedin-
gungen können alle unbefristeten Verträge 
unter Beachtung einer dreimonatigen Kündi-
gungsfrist aufgelöst werden. 

12.2 Untergang und Beschädigung des Ver-
tragsgegenstands vor Ablieferung.  
Geht der Vertragsgegenstand vor Ablieferung 
an den Kunden ohne grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Handeln durch onmit unter oder 
wird dieser Beschädigt, so ist onmit dennoch 
zum Ersatz ihrer Aufwendungen durch den 
Kunden berechtigt. Bei einer Werteinbusse 
von weniger als der Hälfte hat der Kunde, den 
durch die Beschädigung verursachten, zusätz-
lichen Aufwand zusätzlich zum vertraglich ver-
einbarten Entgelt zu bezahlen. Bei einer Wer-
teinbusse von mindestens der Hälfte des 
Werts des Endprodukts steht dem Kunden das 
Wahlrecht zu, ob er die zusätzlichen Kosten 
trägt und auf der gehörigen Vertragserfüllung 
besteht oder ob er gegen Entschädigung der 
angefallenen Aufwendungen vom Vertrag zu-
rücktritt. 

12.3 Sonderkündigungsrechte 
Sonderkündigungsrechte für alle vertragli-
chen Leistungen werden im Einzelfall verein-
bart. 

12.4 Kündigungsrecht 
Jede Partei kann einen Vertrag jederzeit aus 
wichtigem Grund fristlos ausserordentlich 
kündigen, wenn der kündigenden Partei die 
Fortsetzung des Vertrags nach Treu und Glau-
ben nicht mehr zugemutet werden kann.  

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn  

(i) gegen die andere Partei irgendwel-
che Zwangsvollstreckungshandlun-
gen getroffen werden,  

(ii) die andere Partei überschuldet ist 
(Art. 725 Abs. 2 OR), oder  

(iii) die andere Partei eine wesentliche 
Bestimmung dieser AGB verletzt und 
diese Verletzung, sofern behebbar, 
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nicht innert 30 Tagen nach schriftli-
cher Aufforderung behebt. 

12.5 Folgen der Beendigung des Vertrages 
Unabhängig vom Kündigungsgrund verpflich-
ten sich die Parteien zu einer angemessenen 
Planung der einzelnen Beendigungshandlun-
gen nach bestem Wissen und Gewissen Hand 
zu bieten. 

Allfällige Gebühren für die Auflösung des Ver-
trag werden in den einzeln Angebotsbedingun-
gen bestimmt.  

Folgende Bestimmungen gelten über die Been-
digung des Vertrags hinaus: Ziff. 7.4 (Schutz-
rechte und Nutzungsrechte), Ziff.7.5 (Rechts-
gewährleistung), Ziff. 11 (Haftung), Ziff. 
13.1(Vertraulichkeit), solange daran ein be-
rechtigtes Interesse besteht, Ziff. 14.6 (An-
wendbares Recht) und 14.9(Gerichtsstand). 

12.5.1 Bei Kündigung einer laufenden Leistung 
durch den Kunden kann es vorkommen, dass 
die Lizenzlaufzeit aufgrund bestehender 
Vertragsbedingungen mit Partnern über das 
gewünschte Kündigungsdatum hinausgeht. 
In solchen Fällen wird onmit die betreffende 
Leistung dem Kunden zur Eigenverwaltung 
und/oder -nutzung überlassen. Die Kosten 
für den verbleibenden Zeitraum der Lizenz-
laufzeit werden dem Kunden bei Kündigung 
anteilig (pro-rata) in Rechnung gestellt. 

13 Verschiedene Bestimmungen 

13.1 Vertraulichkeit 
Beide Parteien verpflichten sich selbst wie 
auch ihre Hilfspersonen, Subunternehmer und 
-auftragnehmer gegenseitig zur Wahrung der 
Vertraulichkeit aller nicht allgemein bekann-
ten Unterlagen und Informationen, welche 
sich auf die geschäftliche Sphäre der anderen 
Partei beziehen und ihnen bei Vorbereitung 
und Durchführung dieses Vertrags zugänglich 
werden, einschliesslich des Inhalts der Ver-
tragsanhänge. Diese Pflicht bleibt, solange da-
ran ein berechtigtes Interesse besteht, auch 
nach der Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses aufrecht. 

13.2 Datenschutz 
Die Parteien sind sich bewusst, dass Abschluss 
und Erfüllung dieses Vertrags zu einer Bear-
beitung personenbezogener Daten über die 
Parteien, deren Mitarbeiter, Unterauftragneh-
mer usw. führen kann. Sie erklären sich damit 
ein- verstanden, dass solche Daten zur Ab-
wicklung und Pflege ihrer Geschäftsbeziehun-
gen verwendet und zu diesem Zweck auch an 
Dritte wie z.B. Hersteller, Zulieferanten, Inha-
ber von Schutzrechten, Unterauftragnehmer, 

Spediteure, Kreditinstitute in der Schweiz 
oder im Ausland bekanntgegeben werden kön-
nen. Die bekanntgebende Partei wird in sol-
chen Fällen durch geeignete organisatorische, 
technische und vertragliche Vorkehrungen für 
die Gewährleistung des Datenschutzes sor-
gen. 

13.3 Exportkontrolle 
Den Parteien ist bekannt, dass die Ausfuhr von 
Informatikmitteln (insbesondere Hard- und 
Software, aber auch zugehöriges Know-how) 
aus der Schweiz der Exportkontrolle unterlie-
gen kann und verpflichten sich zur Einhaltung 
der entsprechenden Vorschriften. 

14 Schlussbestimmungen 

14.1 Vertragsinhalt 
Diese AGB regeln die Beziehungen zwischen 
den Vertragsparteien in Bezug auf den Ver-
tragsgegenstand abschliessend und ersetzen 
die vor Vertragsschluss geführten Verhand-
lungen und Korrespondenzen. Im Falle von Ab-
weichungen gehen die jeweils letzten gültig zu-
stande gekommenen Vertragsbestimmungen 
diesen AGB vor. 

14.2 Abweichende Vereinbarungen 
Von den AGB abweichende Vereinbarungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen 
Festlegung und der Unterzeichnung durch 
beide Parteien. Auf dieses Formerfordernis 
kann nur durch schriftliche Abrede verzichtet 
werden. 

14.3 Änderungen bei Preisen und Dienstleis-
tungen 
onmit behält sich vor, die Preise, ihre Dienst-
leistungen, die besonderen Bedingungen und 
die Angebotsbedingungen jederzeit anzupas-
sen. Änderungen gibt onmit dem Kunden in ge-
eigneter Weise bekannt. Erhöht onmit Preise 
so, dass sie zu einer höheren Gesamtbelastung 
des Kunden führen oder ändert onmit eine 
vom Kunden bezogene Dienstleistung erheb-
lich zum Nachteil des Kunden, kann der Kunde 
die betroffene Dienstleistung bis zum Inkraft-
treten der Änderung auf diesen Zeitpunkt hin 
ohne finanzielle Folgen vorzeitig kündigen. 
Unterlässt der Kunde dies, akzeptiert er die 
Änderungen. Preisanpassungen infolge Ände-
rung der Abgabesätze (z.B. Erhöhung der 
Mehrwertsteuer) sowie Preiserhöhungen von 
Drittanbietern (insb. bei Mehrwertdiensten) 
gelten nicht als Preiserhöhungen und berech-
tigen nicht zur Kündigung. Senkt onmit die 
Preise, kann onmit gleichzeitig allfällig vor der 
Preissenkung gewährte Rabatte anpassen. 
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14.4 Änderungen und Ergänzungen der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
onmit behält sich vor, die AGB jederzeit anzu-
passen. onmit informiert die Kunden in geeig-
neter Weise vorgängig (mindestens 30 Tage 
vor Inkrafttreten der Änderungen) über Ände-
rungen der AGB. Sind die Änderungen für den 
Kunden nachteilig, kann er bis zum Inkrafttre-
ten der Änderung auf diesen Zeitpunkt hin den 
Vertrag mit onmit ohne finanzielle Folgen vor-
zeitig kündigen. Unterlässt der Kunde dies, ak-
zeptiert er die Änderungen. 

14.5 Teilnichtigkeit 
Sollten sich einzelne Bestimmungen oder Teile 
dieser AGB als nichtig oder unwirksam erwei-
sen, so wird dadurch die Gültigkeit der AGB im 
Übrigen nicht berührt. Die Parteien werden in 
einem solchen Fall die AGB so anpassen, dass 
der mit dem nichtigen oder unwirksam gewor-
denen Teil angestrebte Zweck so weit wie 
möglich erreicht wird. 

14.6 Anwendbares Recht 
Dieser Vertrag untersteht dem schweizeri-
schen Recht, unter Ausschluss des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Ver-
träge über den internationalen Warenkauf 
vom 11. April 1980. 

14.7 Streiterledigung 
Beide Parteien verpflichten sich, im Falle von 
Meinungsverschiedenheiten im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag in guten Treuen eine 
einvernehmliche Regelung anzustreben. 

14.8 Übertragung 
Dieser Vertrag darf nur nach vorgängiger 
schriftlicher Zustimmung der anderen Partei 
an Dritte abgetreten oder auf sie übertragen 
werden, wobei die Zustimmung nur aus wichti-
gem Grund verweigert werden darf. 

14.9 Gerichtsstand 
Wenn trotz der Bemühungen der Vertragspar-
teien auf gütlichem Wege keine Einigung zu-
stande kommt, wird der ordentliche Richter 
am Sitz des Anbieters zur Entscheidung aller 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag ausschliesslich zuständig er- 
klärt, unter Vorbehalt des Rechts des Anbie-
ters, den Kunden an dessen Sitz zu belangen 

 


